
— 458 — 

Am Sntereffe dev Hochwafferabführung tft: 
1. Durch das Deichgefeg jede Aenderung des Ueberjchwenmungsgebietes 

duch Errichtung von Deichen oder deichähnlicher Anlagen von behördlicher Ge- 
nehmigung abhängig gemacht. ; 

2. Durch BVolizeiverordnung können für Baulichfeiten innerhalb des Ueber- 
fchwenmungsgebietes befondere Bedingungen aufgeftellt werden. 

3. Durch Bolizeiverordnung kann allgemein die Anlage von Strauch und 
Baumpflanzıngen einfchlieglich der Nachzucht von Unterholz innerhalb des Hoch- 
wafjerabflußgebietes von polizeilicher Genehmigung abhängig gemacht werden. 

4. Bei gemeiner Gefahr find die Polizeibehörden berechtigt, die Befeitigung 
bereit3 vorhandener Baulichkeiten und Pflanzungen zu fordern bezw. mit den 
ihnen zu Gebote ftehenden Zwangsmitteln herbeizuführen. °*) 

VI. Bekämpfung der Socdhmafler- und Eisgefahren. 

1. Der Narhrichtendienft. 

Die Bekämpfung von Eisgang und Hochwaffer läßt fi) mit Erfolg 
nur durchführen, wenn die gefammten Maßnahmen einheitlich von einer Stelle 
geleitet werden, bei welcher auch alle Mittheilungen über die Entwicklung der 
Stromverhältniffe auf der gefammten Strede vechtzeitig und regelmäßig ein- 

laufen. Von befonderer Wichtigkeit ift dabei die ungefäumte Kenntnignahme 
aller außergewöhnlichen Veränderungen der Eisdede und des Wafjeritandes an 
dem oberen Flußlaufe, welcher dem preußischen Staatsgebiete nicht angehört. 

Sobald an den wuffischen PBegeln zu Zawichoft, Warjchau, Zafroczyn und 
Block ein nennenswerthes Steigen des Wafjerftandes eintritt, oder jonjtige er- 
hebliche Momente die Verbreitung einer bezüglichen Nachricht für die Bewohner 
de8 Weichjelgebietes wichtig erfcheinen Lafjen, werden von dem Deutjchen General 
fonfulat in Warfjcehau in beftimmten Zeiträumen telegraphifche Mittheilungen an 
das Telegraphenamt in Thorn abgegeben und von dort aus alsbald an die ver- 
fehiedenen Nemter weiter befördert‘ Die telegraphiiche Mittheilung erfolgt jo 
lange, bis der Wafjerftand bei Warfchau bis unter 1,6 m am dortigen Pegel 
gejunfen tft. 

Ferner werden von der Defterreichifchen Begelftation Chwalowice täglich 
telegraphifche Meldungen an das Telegraphenamt in Thown gegeben: 

a) fobald der Wafjerftand eine Höhe von 3,5 m erreicht hat bis derjelbe 
wieder unter 3,0 m gefunfen ift, 

b) ohne Rücficht auf die Höhe des Wafjerftandes in allen Fällen, in welchen 
das Wafjer in 24 Stunden um mehr als 0,5 m gejtiegen ift, 

ce) bei bejonderen Ereigniffen, wie bei Bildung einer Stopfung und der- 
gleichen. 

Auch jeitens der Wafjerbauinfpektoren in Thorn, Kulm und Marienwerder 
werden Nachrichten bei den betreffenden Telegraphenämtern aufgegeben, jobald 

°) Bergl. den Nunderlaß des Minifters für Landwirthfchaft, Domänen und Forjten 

vom 23. Dftober 1897 — M. BL f. d. i. Berw. ©. 279.
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ein plößliches Wachfen des Wafjers eintritt oder das Wafjer die Höhe der 

Außendeiche erreicht oder fonftige erhebliche VBorkommmifje eintreten. Die Weiter- 
verbreitung diefer Nachrichten erfolgt durch die Neichstelegraphenverwaltung. 

Der Chef der Strombauverwaltung erhält bejondere telegraphifche Meldungen 
von dem Begelbeobachter in Zafroczyn, jo lange das Wafjer am dortigen Pegel 
eine bejtimmte Höhe innehält. 

Der jchleunigen Verbreitung eingehender Eisgangs- und Wafferjtands- 
nachrichten über das preußische Weichjelgebiet dient die ausgedehnte Fernfprech- 

anlage der Strombauverwaltung mit einer Hauptlinie zwifchen Danzig und Thorn 

und einer größeren Anzahl von Nteben- und Zweiglinien. 
Eine in dem Ober-PBräfidialbureau befindliche Telephoneimrichtung gejtattet 

dem Chef der Strombauverwaltung die unmittelbare Kommunikation mit den 

betheiligten Mimifterien. 
Sn Bieckel ift zu Beginn des Jahres 1877 ein Hochwafferfignal errichtet 

worden, dejjen Signalkörper, aus drei Kugeln und drei Kegeln beftehen, die an 

einer eiwa zwanzig Meter über dev Deichfrone befindlichen Naa gehift werden 
fönnen. Die Kugeln finden bei Eintritt von Hochwafjer Verwendung, eine Kugel 
bedeutet erhebliches Steigen des Wafjers in Chwalowice bezw. Zawichoft (unter- 

halb der Einmündung des San in die Weichjeh), zwei geben dasjelbe für 
Warfchau, drei für Thorn an. Die Kugeln werden fortgenommen, fobald bei 

der Hochwafjerwelle das Wafjer in PBieckel feinen höchften Stand evwreicht hat. 
Die Kegel geben den Eintritt des Eisganges an, ein Kegel für Chwalowice bezw. 
Zawichoft, zwei für Warfchau, drei für Thorn oder unterhalb. Sobald der Ei3- 
gang PBieckel erreicht hat, werden die Kegel fortgenommen.') 

2. Der Hochwafjer- nud Eiswachtdienit. 

Ein allgemeiner Hochwafjer- und Eiswachtdienft ift durch den Mintfterial- 

Erlaß vom 22. Januar 1889 für Preußen eingeführt, gegenwärtig vegelt den- 

jelben dev Minifterial-Exlaß vom 10. Dezember 1896. Die Oberleitung innerhalb 

des Gebietes der Weichjelftuombauverwaltung liegt deren Chef ob. Der Strom 

ift in Abtheilungen getheilt, deren jeder ein Wafjerbauinjpeftor oder ein mit 
den örtlichen Verhältniffen vertrauter Negierungsbaumeifter vorjteht. Die 
Haupteiswachtftelle befindet fich am Site des Ober-Bräfidenten unter Leitung des 

Strombaudireftors. Der Ober-Präfident ordnet die Eröffnung und die dem- 
nächftige Schließung des Hochwafjer- und Eiswachtdienftes an. Nach Eröffnung 
des Dienftes haben fich die Abtheilungsvorftände alsbald perjönlich davon zu 

vergewiffern und in der Folge ftändig zu überwachen, daß alle Maßnahmen für 
die Sicherung der Deichvertheidigung und die eventuelle Bornahme von Eis- 
iprengungen getroffen find. Für fisfalifche Deiche und für folche Deiche, deren 

technifche Beamte die Abtheilungsvorftände find, haben fie die Deichvertheidigung 

jelbft anzuordnen, im Uebrigen liegt ihnen die Ueberwachung und Unterftügung 
der zuftändigen Beamten, insbefondere derjenigen der Deichverbände ob. Ueber 

9) Bergl. Bekanntmachung vom 22. Februar 1897. Amtsbl. dev Negierung zu 

Danzig ©. 71.


